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 Pressemitteilung
 der SVP Bauma.

Am letzten Freitag trafen sich die Mitglieder der SVP Bau-
ma im Restaurant Schwendi. Die ausserordentliche Gene-
ralversammlung stand auf dem Programm. Nach einem 
feinen Essen, herzlichen Dank der Familie Keller und dem 
Serviceteam, konnte René Schweizer  pünktlich um 20 Uhr 
die Mitglieder begrüssen.

Auf der Traktandenliste standen Themen der Zukunft, 
Kommunalwahlen 2018, die Zusammenarbeit und Unter-
stützung von Nichtparteimitgliedern und wie sich der Vor-
stand ab dem neuen Vereinsjahr zusammensetzen wird. 
Die Partei sucht per Anfang Vereinsjahr einen neuen Präsi-
denten. René Schweizer hat sich entschieden, talaufwärts 
sesshaft zu werden und stellt somit sein Amt zur Verfü-
gung. Konstruktive Diskussionen, kreative Ideen und etwas 
Humor prägten den Abend. Der Vorstand dankt allen Mit-
gliedern, welche sich für die neuen Ämter zur Verfügung 
stellen und für das stetig geschenkte Vertrauen. 

Neue Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen, bei uns 
«Luft zu schnuppern».

Unsere nächste Versammlung findet am 28. November 
in der Konditorei Voland statt. Wir werden über das Budget 
2018 beraten. Anschliessend darf der gemütliche Teil  nicht 
fehlen. Wir geniessen den traditionellen Chlaushöck.

 Vorstand der SVP Bauma

In Saland, Zentrum, zu vermieten, Wohnungen Baujahr 
2013 mit sehr schönem, modernem Ausbaustandard  
(eigene WM / Tumbler, Balkon, Lift)

per sofort 4 1⁄2-Zimmer-Maisonettewohnung 
 2. / 3 OG, 125 m2, CHF 1940.00 inkl. NK.

per 1.12.2017 4 1⁄2-Zimmer-Wohnung 
 Parterre, 117 m2, CHF 1938.00 inkl. NK.

per 1.2.2018 4 1⁄2-Zimmer-Wohnung  
 1. OG, 117 m2, CHF 1757.00 inkl. NK.

Schöne, heimelige Altbau-Wohnung mit viel Holz  
und Charme, neue Küche, 2 Badezimmer, Cheminée,  
ohne Balkon

per 1.3.2018 5-Zimmer-Maisonettewohnung 
 3. /4. OG, 140m2, CHF 1757.00 inkl. NK.

Obland Bau- und Immobilien AG Saland, Telefon 052 386 21 21

jedi wuche 
ufs neue

www.baumerziitig.ch



Seite 2 |  Baumerziitig | 45/ 2017 | 9. November 2017

#dasischbauma

 Notfalldienste 
 der Gemeinde Bauma

Rufen Sie immer zuerst Ihre Haus-
arzt- bzw. Zahnarzt-Praxis an!
Notfall-Arzt: 0900 144 145 (1.50 Fr./min.)
Notfall-Zahnarzt: 079 358 53 66
Notfallzentrale /Ambulanz: 144

Samstag, 11. November 2017, 17.30 Uhr 
Reformierte Kirche Bauma 
mit anschliessendem Nachtessen im KGH 

Ein	Kindergottesdienst	mit	anschliessendem	
Nachtessen	

Am	kommenden	Samstag	um	17.30	Uhr	findet	in	
der	Kirche	Bauma	der	nächste	Kindergottesdienst	
statt.	Gemeinsam	mit	ihren	Begleitpersonen	
können	Kinder	ab	drei	Jahren	einen	
altersgerechten	Gottesdienst	mit	vielen	Liedern	
und	einer	Menge	Überraschungen	zum	Thema	
«Brot	und	Fisch»	erleben.	
Wem	nach	den	spannenden	Erlebnissen	in	der	
Kirche	der	Bauch	knurrt,	dem	sei	geholfen:	Wir	
laden	alle	Besucher	im	Anschluss	zum	
gemeinsamen	Nachtessen	im	Kirchgemeindehaus	
ein.	In	fröhlicher	Tischgemeinschaft	geniessen	wir	
einen	feinen	Znacht.	Während	die	Eltern	bei	
Kaffee	und	Kuchen	plaudern,	können	die	Kinder	
sich	am	bereitgestellten	Basteltisch	verweilen.	
Eine	Anmeldung	vorab	ist	nicht	nötig,	wir	freuen	
uns	auf	viele	kleine	und	grosse	Gäste.	

Ref.	Kirche	Bauma-Sternenberg,	Priscilla	Kägi	

 Ein Instrument spielen können?
 Aber richtig?

Die Musikschule Zürcher Oberland bietet ein breites An-
gebot an musikalischer Ausbildung. Die Ortsschulleitung 
unterstützt mit persönlicher Beratung. Schnuppern und 
ausprobieren hilft bei der Wahl des Lieblingsinstruments. 

Informieren Sie sich unverbindlich bei Ihrer MZO- 
Ortsschulleiterin in Bauma: Conny Inauen, 079 128 63 74, 
bauma@mzol.ch. Jetzt für das Frühlingssemester (Beginn 
29. Januar) anmelden: www.mzol.ch

 MZO-Ortsschulleiterin Bauma, Conny Inauen

Immer, wenn wir von dir erzählen, 
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten dich gefangen, 
so, als wärst du nie gegangen. 
Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung.

Zutiefst traurig und dankbar nehmen wir Abschied von meinem geliebten Schatz, unserem lieben Mami,  
unserer Tochter, Schwester, Nichte, Cousine, Gotti, Schwiegertochter, Schwägerin und unserer Freundin.

Daniela Haller-Baumgartner
7. März 1976 bis 3. November 2017

Viel zu früh wurdest du nach einer kurzen, schweren Krankheit aus dem Leben gerissen.  
Wir werden deine fröhliche, freundliche und unkomplizierte Art sehr vermissen.

In grosser Dankbarkeit

Dani mit Lorena
Jasmina und Markus
Dora und Hans
Irene und Reto mit Aline und Michelle
Martin und Melanie mit Tim
Emmä
Dorli und Peter
Thomas und Doris mit Fabienne und Melanie
Sandra und Marco mit Janine und Nathalie
Verwandte und Freunde 

Die Abdankung ist am Dienstag, 14. November 2017, um 14.00 Uhr in der reformierten Kirche Bauma.  
Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.

Wir wünschen keine Trauerkleidung.

Traueradresse: Daniel Haller, Altlandenbergstrasse 53, 8494 Bauma
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Donnerstag, 9. November 2017
18.30 – 20.00 Filmabend im KGH Bauma für 5. / 6. Klässler

Freitag, 10. November 2017
11.45 Uhr «Gschichte-Zmittag» Wellenau, Bauma
19.00 Uhr Breaktime in der Werchstatt Bauma

Samstag, 11. November 2017
13.30 Uhr Ameisli und Jungschar beim KGH Bauma
17.30 Uhr Kindergottesdienst in der Kirche Bauma
 anschliessend Znacht für alle im KGH

Sonntag, 12. November 2017, Tag der verfolgten Kirche
9.00 Uhr Gebet im Kirchgemeindehaus Bauma

9.30 Uhr Gottesdienst Kirche Bauma
 Pfr. Daniel Kunz
 Kollekte: Verfolgte Christen
 Kinderhort, Sonntagsschule 
 anschliessend Gebetsangebot im Turmzimmer
 Kirchenkaffee im Kirchgemeindehaus
 Fahrdienst: Theo Schmidhauser, 052 386 24 47
 (Anmeldung Vortag, 17.00 bis 19.00 Uhr)

9.45 Uhr Gottesdienst Kirche Sternenberg
 Pfr. Ueli Sennhauser
 Männerchor Sternenberg
 Kollekte: Verfolgte Christen

10.45 Uhr Päckliannahme in der Kirche Sternenberg und 
 im KGH Bauma

10.45 Uhr  Jugend-Gottesdienst in der Kirche Bauma

Dienstag, 14. November 2017
11.45 Uhr «Gschichte-Zmittag» Sternenberg
19.30 Uhr Junge Kirche im JK-Raum, Bauma
20.00 Uhr Singkreis-Probe KGH Bauma

Mittwoch, 15. November 2017
  9.00 –11.00 MuKi-Treff im Kirchgemeindehaus Bauma
14.00 –17.00 Jugendkafi Werchstatt, Bauma
15.30 Uhr Gottesdienst im Böndler, Bauma
16.00 / 20.00 Bibelseminar zum Römerbrief im KGH Bauma

Donnerstag, 16. November 2017
11.45 Uhr «Gschichte-Zmittag» Bauma und Saland

Amtswoche ab 13. November 2017
Pfr. Willi Honegger, 052 386 11 25

 www.kirchebauma.ch

  
Gemeinde für Christus 
 

Unterdorfstrasse 22                8494 Bauma                  052 386 13 90 
www.bauma.gfc.ch   

 

Grüezi und herzlich willkommen in der GfC  

November 2017 
Fr 10. 19:45 Uhr Jugendträff Starchstrom   
   für alle Jugendliche ab der 6. Klasse 
So 12. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor David aus Laos 
    Schulhaus Altlandenberg      
     
 
 
 
     
 
 
 

Altlandenbergstrasse 11          8494 Bauma 052 386 11 63

Fr  10.11.  09.30 Uhr  Zwerglisingen
Fr  10.11.  19.30 Uhr  GTA-Club
Sa  11.11.  09.30 Uhr  Basteltag
So  12.11.  10.00 Uhr  Gottesdienst
   Hüeti 0 bis 3 J / Kinderprogramm ab 3 J
Di  14.11.  12.00 Uhr  Mittagstisch für alle
Do  16.11.  14.00 Uhr  Seniorennachmittag

Gäste sind herzlich willkommen – www.regichile.ch

Samstag, 11. November
18.00 Uhr  Heilige Messe / Fischenthal

Sonntag, 12. November
  9.15 Uhr  Heilige Messe / Bauma
Fahrdienst:   Bethli Stutz, 052 386 18 33
Anmeldung:   Samstag 10.00 bis 11.00 Uhr

10.30 Uhr  Heilige Messe / Bäretswil
  mit dem Bruder-Klausen-Kirchenchor

  www.kath-bauma.ch

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Bauma
umfassend die politischen Gemeinden 
Bauma, Bäretswil und Fischenthal

 
 

 

Mittwoch, 15. November 2017, 14:00 – 15:30 Uhr 
Unterdorfstr. 22, 8494 Bauma 

Info-Tel. 079/794 18 91 / www.bauma.gfc.ch 
 

Chunsch au? Mir freued eus uf dich! 

 Ein Kindergottesdienst mit
 anschliessendem Nachtessen.

Am kommenden Samstag um 17.30 Uhr findet in der Kir-
che Bauma der nächste Kindergottesdienst statt. Gemein-
sam mit ihren Begleitpersonen können Kinder ab drei Jah-
ren einen altersgerechten Gottesdienst mit vielen Liedern 
und einer Menge Überraschungen zum Thema «Brot und 
Fisch» erleben.

Wem nach den spannenden Erlebnissen in der Kirche 
der Bauch knurrt, dem sei geholfen: Wir laden alle Besu-
cher im Anschluss zum gemeinsamen Nachtessen im 
Kirchgemeindehaus ein. In fröhlicher Tischgemeinschaft 
geniessen wir einen feinen Znacht. Während die Eltern bei 
Kaffee und Kuchen plaudern, können die Kinder sich am 
bereitgestellten Basteltisch verweilen. Eine Anmeldung 
vorab ist nicht nötig, wir freuen uns auf viele kleine und 
grosse Gäste.

 Ref. Kirche Bauma-Sternenberg, Priscilla Kägi
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Das Internet: unendliche Weiten – aber auch 
sehr gefährlich!
Das Internet bietet schier unendliche Möglichkeiten: 
Man kann Kontakte pflegen und neue Bekannt-
schaften schliessen, Einkäufe tätigen und Reisen 
buchen, Informationen finden und Bankgeschäfte 
erledigen. Wer nicht aufpasst und alles glaubt, was 
im Internet behauptet wird, kann allerdings schnell 
zum Opfer werden – finanziell und persönlich. Mit 
gesundem Misstrauen und ein paar technischen 
Hilfsmitteln lassen sich viele böse Überraschungen 
vermeiden.

Internet
kriminalität

«Einmal im Netz, immer im Netz!» Laden Sie so 
 wenig persönliche Bilder und Daten ins Internet wie 
möglich. Sie haben keine Kontrolle mehr darüber!

Nutzen Sie die Sicherheitseinstellungen in Ihren 
 sozialen Netzwerken (wie z. B. Facebook).

Misstrauen Sie allen Posts und E-Mails von Ab-
sendern, die Sie nicht persönlich kennen; seriöse 
Firmen fragen Sie z. B. nie per E-Mail nach Ihren 
persönlichen Daten oder Passwörtern. 

Überprüfen Sie Anbieter von Waren und Dienst-
leistungen im Netz auf ihre Glaubwürdigkeit und 
Erreichbarkeit. 

Überprüfen Sie regelmässig die Aktualität Ihres 
 Virenschutzprogramms.

Nutzen Sie sichere Passwörter und geben Sie sie 
niemals weiter. 

Verhalten Sie sich online stets freundlich und re-
spektvoll, so wie offline auch.

Weitere Informationen zum Thema 
 «Internetkriminalität» finden Sie auf unserer 
Website www.skppsc.ch.
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telefonbetrug.ch  

Telefonbetrüger 
sind auch 
im Bezirk 
Pfäffikon 
aktiv.

Frühlingssemester, jetzt anmelden. www.mzol.ch

MZO
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Gemeindeversammlung  
vom Montag, 11. Dezember 2017,  
um 20.00 Uhr,  
im Gasthaus zur Tanne, Bauma

Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger

Wir laden Sie ein zur Gemeindeversammlung und freuen 
uns, wenn Sie auch auf diese Weise unsere Gemeinde mitge-
stalten und von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.

Auf diesen Seiten fassen wir 7 Geschäfte der Gemeindever-
sammlung zusammen. Die vollständigen Unterlagen liegen 
ab 27. November 2017 im Gemeindehaus zur Einsicht auf. 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website.

Bauma, 9. November 2017

Gemeinderat Bauma

 
Andreas Sudler Roberto Fröhlich 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Traktanden
  1. Reglement zur Förderung und Unterstützung  

von Vereinen mit Sitz in der Gemeinde Bauma

  2. Seewadel, Bauma; Temporeduktion;  
Initiative nach § 50 Gemeindegesetz; Ablehnung

  3. Voranschlag 2018;  
Genehmigung und Steuerfussfestsetzung

  4. Zweckverband Schulpsychologischer Dienst  
Bezirk Pfäffikon; Statutenrevision

  5. Zweckverband Soziales Bezirk Pfäffikon ZH;  
Statutenrevision

  6. Wasserversorgungsgenossenschaft Altlandenberg; 
Zusammenschluss mit der Wasserversorgung Bauma

  7. Busbahnhof Bauma;  
Kreditabrechnung nicht ausgeführtes Projekt 2012

  8. Güzel, Gül, Bauma; Einbürgerung

  9. Mace, Darren Justin, Bauma; Einbürgerung

10. Reis Frois, David Filippe, Ribeiro Farinha Frois, Telma 
Sofia und Frois, Lara, Saland; Einbürgerungen

11. Allfällige Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes

Aktenauflage
27. November 2017 bis 11. Dezember 2017

Gemeindehaus Bauma, Dorfstrasse 41, 8494 Bauma
2. OG (Präsidiales + Sicherheit)

Montag: 8.30 bis 11.30 | 14.00 bis 18.30 Uhr

Dienstag bis Donnerstag:
8.30 bis 11.30 | 14.00 bis 16.30 Uhr

Freitag: 7.00 bis 14.00 Uhr

Informationen
Zur Gemeindeversammlung sind alle interessierten Perso-
nen eingeladen. Die Stimmberechtigung richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen.

Telefon 052 397 70 65 | E-Mail info@bauma.ch
Website bauma.ch

Traktandum
Reglement zur Förderung und Unter-
stützung von Vereinen mit Sitz in der 
Gemeinde Bauma; Genehmigung

Die Vereine von Bauma tragen wesentlich zu einer guten 
Lebensqualität, zur Identität der Gemeinde und zum Zusam-
mengehörigkeitsgefühl der Einwohnerinnen und Einwohner 
bei. Der Gemeinderat begrüsst alle Aktivitäten der Vereine, 
welche zur positiven Entwicklung des Dorf- und Vereinsle-
bens beitragen. Er möchte die Bestrebungen der Vereine im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde unter-
stützen.

Das neue Reglement zur Unterstützung der Baumer Vereine 
legt einheitliche Kriterien für die Bemessung und Ausrich-
tung von finanziellen Beiträgen an Vereine fest und regelt 
das Verfahren.

Der Gemeinderat hat Vereine und Parteien eingeladen, sich 
vom 31. August bis 15. September 2017 zum Entwurf des 
Reglements für die Förderung und Unterstützung der Verei-
ne mit Sitz in der Gemeinde Bauma vernehmen zu lassen. 
Insgesamt haben sich 18 Vereine und Parteien an der Ver-
nehmlassung beteiligt. Der Gemeinderat hat die eingegan-
genen Einwände und Anregungen sorgfältig geprüft und ver-
schiedene textliche und inhaltliche Anliegen berücksichtigt. 
So wurde unter anderem gegenüber dem Vernehmlassungs-
entwurf der Jugendförderungsbeitrag massvoll erhöht und 
die Abstufung der Beiträge bei Vereinsjubiläen vereinfacht. 
Ebenso wird aufgrund der Vernehmlassung auf das Erforder-
nis des gesetzlichen Wohnsitzes der Aktivmitglieder in der 
Gemeinde Bauma für die Bemessung der Pauschalbeiträge 
der Gemeinde verzichtet.

Das Reglement sieht Pauschalbeiträge, Jugendförderungs-
beiträge und Beiträge für Vereinsjubiläen vor. Auch für grös-
sere Anlässe (mindestens von regionaler Bedeutung) können 
Beiträge ausgerichtet werden. Die berechtigten Vereine 
müssen ihren Sitz in der Gemeinde Bauma haben und einen 
gemeinnützigen, künstlerischen oder sportlichen Zweck ver-
folgen. Die Ausrichtung der Beiträge erfolgt auf Gesuch hin. 
Gesuche sind mit den entsprechenden Unterlagen zwecks 
Budgetierung im Vorjahr der Gemeinde einzureichen. Im Vo-
ranschlag 2018 sind CHF 51'000.00 für die Unterstützung 
der Vereine eingestellt. 

Auf einzelne Vereine, wie z.B. den Bibliotheksverein oder den 
Verein Harmonie Bauma findet das Reglement keine Anwen-
dung. Mit diesen Vereinen bestehen separate Leistungsver-
einbarungen, deren Leistungen nicht direkt mit den Leistun-
gen anderer Vereine verglichen werden können oder die 
Vereine verpflichtet werden, eine Gegenleistung zu erbrin-
gen.

Mit dem Inkrafttreten des Reglements werden sämtliche bis-
herigen Beschlüsse des Gemeinderates und der Gemeinde-
versammlung im Zusammenhang mit der Vereinsunterstüt-
zung aufgehoben (Abschnitt VIII, Schlussbestimmungen).

Abschied Rechnungsprüfungskommission
Der Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
liegt ab 27. November 2017 mit allen anderen Akten im Ge-
meindehaus auf.

Antrag
Das Reglement zur Förderung und Unterstützung von Verei-
nen mit Sitz in der Gemeinde Bauma wird genehmigt.
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Traktandum
Voranschlag 2018; Genehmigung und Steuerfussfestsetzung

Aufwand Voranschlag 2018 Voranschlag 2017

Personalaufwand  CHF 10'009'600  CHF  9'916'200

Sachaufwand  CHF  7'083'100  CHF  6'816'000

Passivzinsen  CHF  246'700  CHF  288'200

Abschreibungen  CHF  3'069'200  CHF  2'632'500

Entschädigungen anderer Gemeinwesen  CHF  6'077'600  CHF  6'226'600

Betriebs- und Defizitbeiträge  CHF  9'957'700  CHF  9'052'600

Einlagen in Spezialfinanzierungen  CHF  470'000  CHF  507'200

Interne Verrechnungen  CHF  1'573'000  CHF  1'619'400

Total Aufwand  CHF  38'486'900  CHF 37'058'700

Ertrag Voranschlag 2018  Voranschlag 2017

Steuern  CHF 11'911'500 CHF  11'042'000 

Regalien + Konzessionen  CHF   27'000 CHF  27'000 

Vermögenserträge  CHF  511'400 CHF  542'900 

Entgelte  CHF  8'959'500 CHF  9'009'500 

Anteile + Beiträge ohne Zweckbindung  CHF 12'108'500 CHF  11'863'200 

Rückerstattungen von Gemeinwesen  CHF  793'400 CHF  786'200 

Beiträge mit Zweckbindung  CHF  1'854'600 CHF  1'716'200 

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen + Stiftungen  CHF  762'500 CHF  371'600 

Interne Verrechnungen  CHF  1'573'000 CHF  1'619'400 

Total Ertrag  CHF  38'501'400 CHF  36'978'000 

Traktandum
Seewadel, Bauma, Temporeduktion; Initiative nach § 50 Gemeindegesetz;  
Ablehnung

Am 10. Juli 2017 haben 15 Stimmberechtigte gestützt auf  
§ 50 des zürcherischen Gemeindegesetzes (GG) eine Initia-
tive «Temporeduktion Seewadel» in der Form einer allge-
meinen Anregung eingereicht. Gegenstand der Initiative ist 
die Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der 
Stegstrasse im Abschnitt Seewadel (Restaurant Heimat bis 
zum Motorradgeschäft Honda Keller) von Tempo 80 km / h 
auf neu Tempo 60 km / h. 

Die Initiative hat folgenden Wortlaut:
«Die Strecke der Stegstrasse im Abschnitt Seewadel (Res-
taurant Heimat bis nach Motorradgeschäft Honda Keller) sei 
von Tempo 80 km / h auf neu Tempo 60 km / h zu reduzieren. 
Im Zuge der vom Kanton Zürich geplanten Strassensanie-
rung der Stegstrasse wäre eine Integration dieser Mass-
nahme in die Sanierungsarbeiten als sinnvoll zu betrachten.»

Die Initianten begründen die Initiative damit, dass die Stre-
cke regelmässig von Kindern auf ihrem Schulweg überquert 
werden muss, was ein erhebliches Gefahrenpotential dar-
stelle, weil der Übergang auf einem Abschnitt mit signalisier-
ter Höchstgeschwindigkeit von 80 km / h liegt. Zudem sei die 
Situation auf Grund ihrer Lage in einer Kurve Richtung Steg 
unübersichtlich. Weiter weise die Stegstrasse im erwähnten 
Bereich auf beiden Seiten bebautes Gebiet auf und werde 
gemäss Rücksprache mit der Kantonspolizei Zürich als Ab-

schnitt eingestuft, auf welchem eine Höchstgeschwindigkeit 
von 60 km / h signalisiert werden könne. Schliesslich münde-
ten auf dem erwähnten Abschnitt verschiedene Zu- und 
Wegfahrten der Anrainerliegenschaften in die Stegstrasse.

Die Temporeduktion von 80 km / h auf 60 km / h im Seewadel 
würde den Bau sogenannter Eingangstore voraussetzen. Da-
für sowie für einen geschützten Fussgängerübergang, wel-
cher in einer 60er-Zone ausgebaut und markiert werden 
kann, hätte die Gemeinde Bauma gemäss Abklärungen mit 
den kantonalen Stellen einen Kostenanteil von rund CHF 
350'000.00 zu übernehmen. Angesichts des voraussichtli-
chen hohen Kostenanteils der Gemeinde und der unumgäng-
lichen Priorisierung des Einsatzes der knappen finanziellen 
Mittel lehnt der Gemeinderat nach sorgfältiger Abwägung die 
Initiative ab.

Wird die Initiative durch die Gemeindeversammlung aber 
angenommen und damit erheblich erklärt, hat der Gemein-
derat einer nächsten Gemeindeversammlung eine Vorlage 
mit Kreditantrag zu unterbreiten.

Antrag
Die Initiative «Temporeduktion Seewadel» vom 10. Juli 2017 
wird abgelehnt.
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Traktandum
Voranschlag 2018; Genehmigung und Steuerfussfestsetzung

Aufwand Voranschlag 2018 Voranschlag 2017

Personalaufwand  CHF 10'009'600  CHF  9'916'200

Sachaufwand  CHF  7'083'100  CHF  6'816'000

Passivzinsen  CHF  246'700  CHF  288'200

Abschreibungen  CHF  3'069'200  CHF  2'632'500

Entschädigungen anderer Gemeinwesen  CHF  6'077'600  CHF  6'226'600

Betriebs- und Defizitbeiträge  CHF  9'957'700  CHF  9'052'600

Einlagen in Spezialfinanzierungen  CHF  470'000  CHF  507'200

Interne Verrechnungen  CHF  1'573'000  CHF  1'619'400

Total Aufwand  CHF  38'486'900  CHF 37'058'700

Ertrag Voranschlag 2018  Voranschlag 2017

Steuern  CHF 11'911'500 CHF  11'042'000 

Regalien + Konzessionen  CHF   27'000 CHF  27'000 

Vermögenserträge  CHF  511'400 CHF  542'900 

Entgelte  CHF  8'959'500 CHF  9'009'500 

Anteile + Beiträge ohne Zweckbindung  CHF 12'108'500 CHF  11'863'200 

Rückerstattungen von Gemeinwesen  CHF  793'400 CHF  786'200 

Beiträge mit Zweckbindung  CHF  1'854'600 CHF  1'716'200 

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen + Stiftungen  CHF  762'500 CHF  371'600 

Interne Verrechnungen  CHF  1'573'000 CHF  1'619'400 

Total Ertrag  CHF  38'501'400 CHF  36'978'000 

Traktandum
Seewadel, Bauma, Temporeduktion; Initiative nach § 50 Gemeindegesetz;  
Ablehnung

Am 10. Juli 2017 haben 15 Stimmberechtigte gestützt auf  
§ 50 des zürcherischen Gemeindegesetzes (GG) eine Initia-
tive «Temporeduktion Seewadel» in der Form einer allge-
meinen Anregung eingereicht. Gegenstand der Initiative ist 
die Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der 
Stegstrasse im Abschnitt Seewadel (Restaurant Heimat bis 
zum Motorradgeschäft Honda Keller) von Tempo 80 km / h 
auf neu Tempo 60 km / h. 

Die Initiative hat folgenden Wortlaut:
«Die Strecke der Stegstrasse im Abschnitt Seewadel (Res-
taurant Heimat bis nach Motorradgeschäft Honda Keller) sei 
von Tempo 80 km / h auf neu Tempo 60 km / h zu reduzieren. 
Im Zuge der vom Kanton Zürich geplanten Strassensanie-
rung der Stegstrasse wäre eine Integration dieser Mass-
nahme in die Sanierungsarbeiten als sinnvoll zu betrachten.»

Die Initianten begründen die Initiative damit, dass die Stre-
cke regelmässig von Kindern auf ihrem Schulweg überquert 
werden muss, was ein erhebliches Gefahrenpotential dar-
stelle, weil der Übergang auf einem Abschnitt mit signalisier-
ter Höchstgeschwindigkeit von 80 km / h liegt. Zudem sei die 
Situation auf Grund ihrer Lage in einer Kurve Richtung Steg 
unübersichtlich. Weiter weise die Stegstrasse im erwähnten 
Bereich auf beiden Seiten bebautes Gebiet auf und werde 
gemäss Rücksprache mit der Kantonspolizei Zürich als Ab-

schnitt eingestuft, auf welchem eine Höchstgeschwindigkeit 
von 60 km / h signalisiert werden könne. Schliesslich münde-
ten auf dem erwähnten Abschnitt verschiedene Zu- und 
Wegfahrten der Anrainerliegenschaften in die Stegstrasse.

Die Temporeduktion von 80 km / h auf 60 km / h im Seewadel 
würde den Bau sogenannter Eingangstore voraussetzen. Da-
für sowie für einen geschützten Fussgängerübergang, wel-
cher in einer 60er-Zone ausgebaut und markiert werden 
kann, hätte die Gemeinde Bauma gemäss Abklärungen mit 
den kantonalen Stellen einen Kostenanteil von rund CHF 
350'000.00 zu übernehmen. Angesichts des voraussichtli-
chen hohen Kostenanteils der Gemeinde und der unumgäng-
lichen Priorisierung des Einsatzes der knappen finanziellen 
Mittel lehnt der Gemeinderat nach sorgfältiger Abwägung die 
Initiative ab.

Wird die Initiative durch die Gemeindeversammlung aber 
angenommen und damit erheblich erklärt, hat der Gemein-
derat einer nächsten Gemeindeversammlung eine Vorlage 
mit Kreditantrag zu unterbreiten.

Antrag
Die Initiative «Temporeduktion Seewadel» vom 10. Juli 2017 
wird abgelehnt.

Der Personalaufwand der Gemeindeverwaltung, des Alters- 
und Pflegeheims Böndler und der Schule nimmt gegenüber 
dem Voranschlag 2017 um CHF 93'400.00 oder 0.94 % zu. 
Besonders steigen die Besoldungen im Bereich Sonder-
schulung, dies ist auf mehr ISR-Therapien und einen stei-
genden Anteil an fremdsprachigen Schülern zurückzufüh-
ren.

Der Sachaufwand wächst um CHF 267'100.00 oder 3.92 % 
auf CHF 7'083'100. Ins Gewicht fallen diesbezüglich vor al-
lem Unterhaltskosten im Bereich Kanalisation und der ARA. 
Bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen (+ 9.99 % oder CHF 
905'000.00) steigen unter anderem die gesetzlich vorge-
schriebenen Beiträge an die stationäre und ambulante Pflege 
sowie die wirtschaftliche Hilfe weiter an.

Bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres wird im 
Budget 2018 eine Ertragssteigerung von CHF 869'500.00 er-
wartet. Die Einnahmen aus dem Finanzausgleich (in der Po-
sition Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung enthalten) 
liegen CHF 184'600.00 (1.6 %) über dem Budget 2017.

Der veranschlagte Ertragsüberschuss von CHF 14'500.00 
weicht vom Aufgaben- und Finanzplan 2018 – 2022 ab, was 

primär auf eine zurückhaltendere Berücksichtigung des 
Steuerertrags zurückzuführen ist. 

Investitionsrechnung
Die Investitionsrechnung sieht Investitionen im Verwal-
tungsvermögen in der Höhe von CHF 7'575'500.00 vor. Im 
Fokus stehen das Projekt Böndler2020 sowie die Sanierung 
des Gemeindehauses und weitere Sanierungs- und Unter-
haltsprojekte für Strassen, Wasserversorgung und Kanalisa-
tion. Im Finanzvermögen sind aufgrund des von der Gemein-
deversammlung beschlossenen Verkaufs des Grundstückes 
Grosswis Nettoerträge von CHF 2'445'500.00 vorgesehen. 
Der im Aufgaben- und Finanzplan 2018 – 2022 vorgesehene 
Rahmen wird eingehalten.

Abschied Rechnungsprüfungskommission
Der Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
liegt ab 27. November 2017 mit allen anderen Akten im Ge-
meindehaus auf.

Antrag
Der Voranschlag 2018 wird genehmigt und der Steuerfuss 
auf 116 % des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerer-
trages festgesetzt.

Traktandum
Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon;  
Statutenrevision; Genehmigung

Das neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich wird am  
1. Januar 2018 in Kraft treten. In diesem Zusammenhang 
müssen alle Zweckverbände ihre Statuten einer Totalrevi-
sion unterziehen und den Neuerungen des Gemeindegeset-
zes anpassen. Der Verbandsvorstand hat einen Entwurf für 
die Revision der Statuten des Zweckverbands des Schul-
psychologischen Dienstes des Bezirks Pfäffikon ausgearbei-
tet. Dieser wurde dem Gemeindeamt zur Vorprüfung einge-
reicht und gleichzeitig den Verbandsgemeinden zur Ver - 
nehmlassung vorgelegt. 

Auch die Schulpflege Bauma hat an ihrer Sitzung vom  
13. Juni 2017 den Entwurf der Statuten vom 15. Mai 2017 im 
Rahmen der Vernehmlassung beraten und in der Stellung-

nahme verschiedene Anpassungsvorschläge gemacht. Den 
Änderungsanträgen der Schulpflege Bauma zu den Artikeln 
3, 15, 19, 26 und 32 Ziff. 12 wurde entsprochen, den ande-
ren vier Änderungsanträgen nicht. 

Daneben wurden verschiedene Empfehlungen aus dem Vor-
prüfungsbericht des Gemeindeamts bezüglich inhaltlichen 
und sprachlichen Anpassungen umgesetzt.

Die Delegiertenversammlung des Schulpsychologischen 
Dienstes des Bezirks Pfäffikon vom 31. August 2017 hat die 
vom Verbandsvorstand vorgelegte Revision der Statuten 
einstimmig zuhanden der Gemeindeversammlungen der 
Verbandsgemeinden genehmigt.

Der Verbandsvorstand und die Delegiertenversammlung des 
Zweckverbands des Schulpsychologischen Dienstes des Be-
zirks Pfäffikon empfehlen den Verbandsgemeinden die An-
nahme der revidierten Statuten. Die Schulpflege Bauma 
schliesst sich dieser Empfehlung an.

Die Genehmigung der Statuten erfordert die Zustimmung  
 aller Verbandsgemeinden. Nach Genehmigung durch alle 
Gemeinden und durch den Regierungsrat treten die neuen 
Statuten auf den 1. Januar 2019 in Kraft.

Abschied Rechnungsprüfungskommission  
des Zweckverbands
Die Rechnungsprüfungskommission Lindau als Rechnungs-
prüfungskommission des Zweckverbands beantragt den Ge-
meinden, die revidierten Statuten des Zweckverbands Schul-
psychologischer Dienst des Bezirks Pfäffikon zu genehmigen.

Antrag
Die revidierten Statuten des Zweckverbands Schulpsycho-
logischer Dienst des Bezirks Pfäffikon werden genehmigt.
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Traktandum
Zweckverband Soziales Bezirk Pfäffikon ZH; Statutenrevision; Genehmigung

Die zehn Politischen Gemeinden des Bezirks Pfäffikon ZH 
führen den Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH. 
Der Verband betreibt einen Sozialdienst, der die Massnah-
men im Erwachsenenschutz im Auftrag der KESB vollzieht, 
und bietet ferner freiwillige Beratungen und Betreuungen für 
Erwachsene nach den gültigen Vorschriften von Bund und 
Kanton an. Ebenso führt der Verband eine Beratungsstelle 
für Suchtgefährdete und Suchtkranke. Seit dem 1. Januar 
2013 bildet die KESB einen Teil des Zweckverbands. Die ak-
tuellen Zweckverbandsstatuten stammen aus dem Jahre 
2010. Diese wurden bedingt durch die organisatorische Inte-
gration der KESB in den Zweckverband im Jahre 2012 er-
gänzt.

Per 1. Januar 2018 tritt im Kanton Zürich das neue Gemeinde-
gesetz in Kraft. Neben zahlreichen mittel- und unmittelbaren 
Auswirkungen für die Politischen Gemeinden des Kantons 
Zürich hat das neue Gesetz zur Folge, dass Zweckverbände 
ihre Statuten einer Totalrevision unterziehen müssen.

Der Verbandsvorstand hat dies zum Anlass genommen, um 
über die Eckpfeiler der bestehenden Statuten zu reflektieren. 
Im Fokus der geplanten Revision stehen Anpassungen an 
das übergeordnete Recht, insbesondere an das neue Ge-
meindegesetz. Zudem sollen der Kostenteiler, das Angebot 
und die Namensgebung angepasst sowie die Standortfrage 
erörtert werden.

Die revidierten Statuten erfüllen die Vorgaben des neuen 
Gemeindegesetzes und ermöglichen eine zweckmässige Or-
ganisation des Zweckverbandes. Der Verbandsvorstand bot 
den zugehörigen Gemeinden vorab die Gelegenheit, sich 
vernehmen zu lassen. Davon hat der Gemeinderat im Feb-
ruar 2017 Gebrauch gemacht.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat den Entwurf der 
Zweckverbandsstatuten einer Vorprüfung unterzogen. Einige 
Bestimmungen wurden aufgrund der Vorprüfung angepasst.

Am 29. März 2017 hat der Verbandsvorstand des Zweckver-
bandes Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH anlässlich seiner or-
dentlichen Verbandsvorstandsitzung die bereinigten Statu-
ten zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Der 
Gemeinderat Bauma hat diese in der Folge eingehend ge-
prüft und anschliessend zu Handen der Gemeindeversamm-
lung verabschiedet. 

Abschied Rechnungsprüfungskommission
Der Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
liegt ab 27. November 2017 mit allen anderen Akten im Ge-
meindehaus auf.

Antrag
Die revidierten Statuten des Zweckverbands Soziales Bezirk 
Pfäffikon ZH werden genehmigt.

Traktandum
Wasserversorgungsgenossenschaft Altlandenberg;  
Zusammenschluss mit der Wasserversorgung Bauma

In der Gemeinde Bauma werden im Gebiet Altlandenberg am 
nordöstlichen Talrand 39 Liegenschaften von der Wasserver-
sorgungsgenossenschaft Altlandenberg mit Trinkwasser ver-
sorgt. Die hydraulischen Druckverhältnisse sind für die Ab-
gabe von Trinkwasser ausreichend, für die Erfüllung des 
Brandschutzes gemäss den Vorgaben der Gebäudeversiche-
rung des Kantons Zürich (GVZ) aber unzureichend. Die 
 Löschwasserversorgung für das gesamte, sowie die Versor-
gung mit Trinkwasser in Teilbereichen des Versor gungs-
gebietes der Wasserversorgung Altlandenberg wird durch die 
Wasserversorgung der Gemeinde Bauma sichergestellt. 

Eine im Zusammenhang mit den Auflagen aus der Generel-
len Wasserversorgungsplanung vorgenommene Überprü-
fung der Situation hat ergeben, dass sehr hohe Investitionen 
(ca. CHF 1,3 Mio.) getätigt werden müssten, damit die Was-
serversorgungsgenossenschaft Altlandenberg die rechtlichen 
Anforderungen (Lebensmittelgesetz, GVZ-Richtlinien etc.) 
erfüllen könnte.

An der Generalversammlung vom 13. März 2015 hat die 
Wasserversorgungsgenossenschaft Altlandenberg die Integ-
ration der Wasserversorgung Altlandenberg in die Wasser-
versorgung Bauma beschlossen.

Hergeleitet aus übergeordnetem Recht (§ 27 Wasserwirt-
schaftsgesetz, WVG) ist es die Aufgabe der Gemeinden, die 
Wasserversorgung innerhalb ihres Gemeindegebiets sicher-
zustellen. Damit ist die Übernahmepflicht gegeben, die Über-

nahmebedingungen können jedoch durch die Gemeinden 
festgelegt werden.

Die Übernahmebedingungen der Wasserversorgung Altlan-
denberg stützen sich auf einen Grundsatzbeschluss des Ge-
meinderats (Beschluss Nr. 206 vom 8. September 2004), 
worin nach der Genehmigung des Generellen Wasserversor-
gungsplanung (GWP) durch den Regierungsrat die nachste-
henden Regelungen für die Übernahme von privaten Was-
serversorgungen festgelegt wurden:
• Die vorhandenen Anlagen (Quellen, Leitungsnetz, Reser-

voir etc.) fallen ohne Entschädigung in das Eigentum des 
Gemeindewerkes.

• Jeder Abonnent zahlt für seine angeschlossene Liegen-
schaft 1% der Gebäudeversicherungssumme, sofern dies 
günstiger ist, als die Differenz zwischen künftigen Investi-
tionen gemäss GWP pro Einwohner der zu übernehmen-
den Genossenschaft und künftigen Investitionen gemäss 
GWP pro Einwohner des Gemeindewasserwerkes.

• Wenn die Differenzberechnung günstiger ist als die 1%ige 
Anschlussgebühr, kommt diese Variante zur Anwendung.

• Als Berechnungsgrundlage dient das genehmigte «Gene-
relles Wasserversorgungsprojekt (GWP)» in Bezug auf die 
künftigen Kosten und die versorgten Einwohner.

Im Weiteren ist das Wasserversorgungsreglement der Ge-
meinde Bauma massgebend.

Ausgehend von der durch den Gemeinderat beschlossenen 
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Traktandum
Zweckverband Soziales Bezirk Pfäffikon ZH; Statutenrevision; Genehmigung

Die zehn Politischen Gemeinden des Bezirks Pfäffikon ZH 
führen den Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH. 
Der Verband betreibt einen Sozialdienst, der die Massnah-
men im Erwachsenenschutz im Auftrag der KESB vollzieht, 
und bietet ferner freiwillige Beratungen und Betreuungen für 
Erwachsene nach den gültigen Vorschriften von Bund und 
Kanton an. Ebenso führt der Verband eine Beratungsstelle 
für Suchtgefährdete und Suchtkranke. Seit dem 1. Januar 
2013 bildet die KESB einen Teil des Zweckverbands. Die ak-
tuellen Zweckverbandsstatuten stammen aus dem Jahre 
2010. Diese wurden bedingt durch die organisatorische Inte-
gration der KESB in den Zweckverband im Jahre 2012 er-
gänzt.

Per 1. Januar 2018 tritt im Kanton Zürich das neue Gemeinde-
gesetz in Kraft. Neben zahlreichen mittel- und unmittelbaren 
Auswirkungen für die Politischen Gemeinden des Kantons 
Zürich hat das neue Gesetz zur Folge, dass Zweckverbände 
ihre Statuten einer Totalrevision unterziehen müssen.

Der Verbandsvorstand hat dies zum Anlass genommen, um 
über die Eckpfeiler der bestehenden Statuten zu reflektieren. 
Im Fokus der geplanten Revision stehen Anpassungen an 
das übergeordnete Recht, insbesondere an das neue Ge-
meindegesetz. Zudem sollen der Kostenteiler, das Angebot 
und die Namensgebung angepasst sowie die Standortfrage 
erörtert werden.

Die revidierten Statuten erfüllen die Vorgaben des neuen 
Gemeindegesetzes und ermöglichen eine zweckmässige Or-
ganisation des Zweckverbandes. Der Verbandsvorstand bot 
den zugehörigen Gemeinden vorab die Gelegenheit, sich 
vernehmen zu lassen. Davon hat der Gemeinderat im Feb-
ruar 2017 Gebrauch gemacht.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat den Entwurf der 
Zweckverbandsstatuten einer Vorprüfung unterzogen. Einige 
Bestimmungen wurden aufgrund der Vorprüfung angepasst.

Am 29. März 2017 hat der Verbandsvorstand des Zweckver-
bandes Sozialdienst Bezirk Pfäffikon ZH anlässlich seiner or-
dentlichen Verbandsvorstandsitzung die bereinigten Statu-
ten zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Der 
Gemeinderat Bauma hat diese in der Folge eingehend ge-
prüft und anschliessend zu Handen der Gemeindeversamm-
lung verabschiedet. 

Abschied Rechnungsprüfungskommission
Der Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
liegt ab 27. November 2017 mit allen anderen Akten im Ge-
meindehaus auf.

Antrag
Die revidierten Statuten des Zweckverbands Soziales Bezirk 
Pfäffikon ZH werden genehmigt.

Traktandum
Wasserversorgungsgenossenschaft Altlandenberg;  
Zusammenschluss mit der Wasserversorgung Bauma

In der Gemeinde Bauma werden im Gebiet Altlandenberg am 
nordöstlichen Talrand 39 Liegenschaften von der Wasserver-
sorgungsgenossenschaft Altlandenberg mit Trinkwasser ver-
sorgt. Die hydraulischen Druckverhältnisse sind für die Ab-
gabe von Trinkwasser ausreichend, für die Erfüllung des 
Brandschutzes gemäss den Vorgaben der Gebäudeversiche-
rung des Kantons Zürich (GVZ) aber unzureichend. Die 
 Löschwasserversorgung für das gesamte, sowie die Versor-
gung mit Trinkwasser in Teilbereichen des Versor gungs-
gebietes der Wasserversorgung Altlandenberg wird durch die 
Wasserversorgung der Gemeinde Bauma sichergestellt. 

Eine im Zusammenhang mit den Auflagen aus der Generel-
len Wasserversorgungsplanung vorgenommene Überprü-
fung der Situation hat ergeben, dass sehr hohe Investitionen 
(ca. CHF 1,3 Mio.) getätigt werden müssten, damit die Was-
serversorgungsgenossenschaft Altlandenberg die rechtlichen 
Anforderungen (Lebensmittelgesetz, GVZ-Richtlinien etc.) 
erfüllen könnte.

An der Generalversammlung vom 13. März 2015 hat die 
Wasserversorgungsgenossenschaft Altlandenberg die Integ-
ration der Wasserversorgung Altlandenberg in die Wasser-
versorgung Bauma beschlossen.

Hergeleitet aus übergeordnetem Recht (§ 27 Wasserwirt-
schaftsgesetz, WVG) ist es die Aufgabe der Gemeinden, die 
Wasserversorgung innerhalb ihres Gemeindegebiets sicher-
zustellen. Damit ist die Übernahmepflicht gegeben, die Über-

nahmebedingungen können jedoch durch die Gemeinden 
festgelegt werden.

Die Übernahmebedingungen der Wasserversorgung Altlan-
denberg stützen sich auf einen Grundsatzbeschluss des Ge-
meinderats (Beschluss Nr. 206 vom 8. September 2004), 
worin nach der Genehmigung des Generellen Wasserversor-
gungsplanung (GWP) durch den Regierungsrat die nachste-
henden Regelungen für die Übernahme von privaten Was-
serversorgungen festgelegt wurden:
• Die vorhandenen Anlagen (Quellen, Leitungsnetz, Reser-

voir etc.) fallen ohne Entschädigung in das Eigentum des 
Gemeindewerkes.

• Jeder Abonnent zahlt für seine angeschlossene Liegen-
schaft 1% der Gebäudeversicherungssumme, sofern dies 
günstiger ist, als die Differenz zwischen künftigen Investi-
tionen gemäss GWP pro Einwohner der zu übernehmen-
den Genossenschaft und künftigen Investitionen gemäss 
GWP pro Einwohner des Gemeindewasserwerkes.

• Wenn die Differenzberechnung günstiger ist als die 1%ige 
Anschlussgebühr, kommt diese Variante zur Anwendung.

• Als Berechnungsgrundlage dient das genehmigte «Gene-
relles Wasserversorgungsprojekt (GWP)» in Bezug auf die 
künftigen Kosten und die versorgten Einwohner.

Im Weiteren ist das Wasserversorgungsreglement der Ge-
meinde Bauma massgebend.

Ausgehend von der durch den Gemeinderat beschlossenen 

Grundsatzregelung ergeben sich folgende Übernahmebedin-
gungen:
Die Gebäudeschätzungen betragen in der Summe CHF 
27,556 Mio. Die Anschlussgebühren ergeben gemäss Be-
rechnung CHF 206'172.00 was 0.7482%, exkl. MwSt der Ge-
bäudeversicherungssumme entspricht. Da die Anschlussge-
bühren weniger als 1 % des Gebäudeversicherungwertes 
betragen, kommt die Bestimmung mit reduziertem An-
schlussgebühren-Ansatz zum tragen. Damit resultiert ein 
Einkaufsbetrag der Wasserversorgung Altlandenberg  an die 
Wasserversorgung Bauma von CHF 211'326.00 inkl. MwSt.

Bei Übernahmen von privaten Wasserversorgungen sind in 
den vergangenen Jahren aufgrund spezieller Bedingungen 
jeweils verschiedene Übernahmemodalitäten festgelegt wor-
den. So wurde zum Beispiel die Wasserversorgungsgenos-
senschaft Widen gemäss den vom Gemeinderat festgelegten 
Bedingungen mit der Wasserversorgung Bauma zusammen-
geführt. Bei den Wasserversorgungsgenossenschaften Wel-

lenau, Hörnen und Undalen wurden aufgrund spezieller Be-
dingungen, wie zum Beispiel geringem Investitionsbedarf, 
jeweils Aktiven und Passiven übernommen.

Abschied Rechnungsprüfungskommission
Der Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
liegt ab 27. November 2017 mit allen anderen Akten im Ge-
meindehaus auf.

Antrag
1. Dem Zusammenschluss der Wasserversorgungsge nossen-

schaft  Altlandenberg (WVGA) und der Wasserversorgung 
der Gemeinde Bauma (WVB) per 1. Januar 2018 wird zu-
gestimmt.

2. Dem Einkaufsbetrag der Wasserversorgungsgenossen-
schaft Altlandenberg an die Wasserversorgung Bauma 
von CHF 211'326.00 inkl. MwSt wird zugestimmt.

Traktandum
Busbahnhof Bauma; Kreditabrechnung nicht ausgeführtes Projekt 2012

Ausgangslage
Noch vor der Erstellung der historischen Bahnhof-
halle genehmigten die Stimmberechtigten der Ge-
meinde Bauma an der Gemeindeversammlung 
vom 18. Juni 2012 das Projekt zur Neugestaltung 
des Busplatzes beim Bahnhof Bauma und bewil-
ligten gleichzeitig für dessen Realisierung einen 
Bruttokredit von CHF 675'000.00. Der Baubeginn 
war für Herbst 2012 vorgesehen. 

Die geplante Erstellung der historischen Bahnhof-
halle führte zu einer mehrmaligen Überarbeitung 
des Projekts unter Einbezug sämtlicher Beteiligter 
sowie der zuständigen kantonalen Fachstellen. 
Die Neubeurteilung der Gesamtsituation unter Berücksichti-
gung der historischen Bahnhofhalle ergab, dass zu Gunsten 
der Platzgestaltung sowie der verschiedenartigen Nutzungen 
die Bushaltestellen verlegt und längs der Heinrich-Guyer- 
Strasse angeordnet werden sollten. Da die Zuständigkeit für 
die Erstellung von Bushaltestellen entlang von Staatstrassen 
im Aufgabengebiet der kantonalen Bau direktion liegt, konnte 
die Projekt- und Kostenverantwortung der kantonalen Bau-
direktion übertragen werden.

Das Bauprojekt der kantonalen Baudirektion liegt bereits vor 
und wurde nach § 16 in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des 
Strassengesetzes (StrG) öffentlich aufgelegt. Das neue Pro-
jekt sieht vor, die Bushaltestellen nach den Vorgaben des 
Behindertengleichstellungesetztes zu realisieren. Des Weite-
ren ist geplant, im Projektperimeter die Fussgängerführung 
zu optimieren und einen Personenunterstand für die Nutzer 
der Buslinien zu realisieren. 

Aufgrund der neu entstandenen Ausgangslage kann das ur-
sprüngliche Projekt zur Neugestaltung der Haltestelle «Bau-
ma, Bahnhof» samt Platz nicht realisiert werden. Damit kön-
nen auch die beiden markanten Linden erhalten bleiben, 
deren im Projekt vorgesehene Fällung in der Bevölkerung 
grosses Unverständnis ausgelöst hatte. Im Zusammenhang 
mit der Planung und Projektierung des Vorhabens sind Kos-
ten von CHF 58'301.65 angefallen. Der Gemeinderat hat den 
bewilligten Kredit von CHF 675'000.00 abgerechnet und un-

terbreitet die Abrechnung der Gemeindeversammlung zur 
Genehmigung.

Ein neues Projekt zur Gestaltung des Bahnhofplatzes Bauma 
soll zu einem späteren Zeitpunkt durch die zuständige In-
stanz gemäss in der Gemeindeordnung festgelegter Kompe-
tenzregelung bewilligt werden.

Abschied Rechnungsprüfungskommission
Der Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
liegt ab 27. November 2017 mit allen anderen Akten im Ge-
meindehaus auf.

Antrag
Die Bauabrechnung für die nicht realisierte Neugestaltung 
des Busplatzes beim Bahnhof Bauma mit Kosten von  
CHF 58'301.65 und Minderkosten von CHF 616'698.35 wird 
genehmigt.

Traktandum
Allfällige Anfragen nach § 51  
des Gemeindegesetzes

Die Anfragen müssen mindestens 10 Arbeitstage vor der Ge-
meindeversammlung eingereicht werden.

Kosten
Kostenzusammenstellung Kredit Abrechnung

Grundstücke CHF 4'000.00 CHF 0.00

Bauwerke CHF 514'000.00 CHF 0.00

Diverses CHF 3'000.00 CHF 0.00

Projektierung und Bauleitung CHF 109'000.00 CHF 58'301.65

Eigenleistungen Bauherrschaft CHF 21'000.00 CHF 0.00

Reserven und Rundungen CHF 24'000.00 CHF 0.00

Total CHF 675'000.00 CHF 58'301.65

Minderkosten                                                       CHF 616'698.35
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Öffentliche Bekanntgabe

Gemeindeversammlung
Montag, 11. Dezember 2017, 20.00 Uhr
Gasthaus zur Tanne, Tannensaal, Bauma

Traktanden
  1. Reglement für die Förderung und Unter

stützung von Vereinen mit Sitz in der  
Gemeinde Bauma

  2. Seewadel, Bauma; Temporeduktion; Initiative 
nach § 50 Gemeindegesetz; Ablehnung

  3. Voranschlag 2018; Genehmigung und  
Steuerfussfestsetzung

  4. Zweckverband Schulpsychologischer Dienst 
Bezirk Pfäffikon; Statutenrevision

  5. Zweckverband Soziales Bezirk Pfäffikon ZH; 
Statutenrevision

  6. Wasserversorgungsgenossenschaft  
Altlandenberg; Zusammenschluss mit der 
Wasser versorgung Bauma

  7. Busbahnhof Bauma; Kreditabrechnung nicht 
ausgeführtes Projekt 2012

  8. Güzel, Gül, Bauma; Einbürgerung
  9. Mace, Darren Justin, Bauma; Einbürgerung
10. Reis Frois, David Filippe, Ribeiro Farinha Frois, 

Telma Sofia und Frois, Lara; Einbürgerungen

Aktenauflage
Die Anträge mit den dazugehörigen Unterlagen 
liegen ab Montag, 27. November 2017, im Ge
meindehaus (Dorfstrasse 41, Bauma) während 
den Öffnungszeiten (Montag 8.30 – 11.30 und 
14.00 – 18.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 
8.30 – 11.30 und 14.00 – 16.30 Uhr, Freitag 
7.00 – 14.00 Uhr) in der Abteilung Präsidiales + 
Sicherheit (2. OG) zur Einsicht auf. Informationen 
sind ab 27. November 2017 auch auf der Website 
bauma.ch aufgeschaltet.

Anfragen
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind 
dem Gemeinderat mindestens 10 Arbeitstage  
vor der Gemeindeversammlung schriftlich einzu
reichen.

Teilnahme und Stimmberechtigung
Zur Gemeindeversammlung sind alle interessier
ten Personen eingeladen. Die Stimmberechtigung 
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

9. November 2017

Der Gemeinderat

Bestattungsanzeige

Am 3. November 2017 ist in Wetzikon ZH  
gestorben:

Haller geb. Baumgartner, Daniela,

geb. 7. März 1976, von Zetzwil AG und  
Langnau i. E. BE, Ehefrau des Haller, Daniel, 
wohnhaft gewesen in 8494 Bauma, Altlanden
bergstrasse 53.

Die Abdankung findet am Dienstag, 14. Novem -
ber 2017, um 14.00 Uhr in der reformierten 
Kirche Bauma statt.

Das Bestattungsamt

Öffnungszeiten 
Gemeindeverwaltung Bauma
Montag
8.30 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 18.30 Uhr
Dienstag bis Donnerstag
8.30 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr
Freitag
7.00 bis 14.00 Uhr (durchgehend)

Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Bauma-Sternenberg

Sonntag, 10. Dezember 2017 um 10.45 Uhr, im Anschluss  
an den Gottesdienst in der reformierten Kirche Bauma

Traktanden
1. Voranschlag 2018; Genehmigung
2. Allfällige Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes
3. Aussprache und Verschiedenes

Aktenauflage
Die Anträge mit den dazugehörigen Unterlagen liegen ab 
Montag, 27. November 2017, im Gemeindehaus Bauma zur 
Einsicht auf (2. OG, Abt. Präsidiales  +  Sicherheit).

Anfragen
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind der
Kirchenpflege mindestens 10 Arbeitstage vor der 
Kirchgemeinde versammlung schriftlich einzureichen.

Teilnahme und Stimmberechtigung
Zur Kirchgemeindeversammlung sind alle interessierten  
Personen eingeladen. Die Stimmberechtigung richtet sich  
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Kirchenpflege  9. November 2017

 auch online unter:

www.baumerziitig.ch
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 Aktion Weihnachtspäckli 
 
Paket für Kinder (bis 16 Jahre): 
Schokolade, Biskuits, Süssigkeiten 
(Bonbons, Gummibärchen etc.), 
Zahnpasta, Zahnbürste (in Origi-
nalverpackung), Seife (in Alufolie 
gewickelt), Shampoo (Deckel mit 
Scotch verklebt), zwei Notizhefte 
oder -blöcke, Kugelschreiber, Blei-
stift und Gummi, Mal- oder Filz-
stifte, 1 bis 3 Spielzeuge wie Ball, 
Seifenblasen, Stofftier, Spielauto, 
Puzzle etc., evtl. Socken, Mütze, 
Handschuhe, Schal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paket für Erwachsene:  
Je 1 kg Mehl, Reis, Zucker und 
Teigwaren; zwei Tafeln Schokolade, 
ein Päckli Biskuits, Kaffee (gemah-
len oder Instant), Tee, Zahnpasta 
und Zahnbürste (in Originalver-
packung), Seife (in Alufolie ge-
wickelt), Shampoo (Deckel mit 
Scotch verklebt), Schreibpapier, 
Kugelschreiber, evtl. weitere Arti-
kel wie Ansichtskarten, Kerze, 
Streichhölzer, Socken, Handschuhe, 
Mütze, Schal, Schnur, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte beachten: 
• Verwenden Sie eine stabile Kar-

tonschachtel und wickeln Sie 
diese in Geschenkpapier ein. 

 

• Wegen Zollvorschriften dürfen 
die Pakete kein Fleisch, keine 
Medikamente, keine angebrauch-
ten Packungen und keine Waren 
mit abgelaufenem Verfalldatum 
enthalten. Die Lebensmittel 
müssen sechs Monate über die 
Sammelaktion hinaus haltbar sein. 

 

• Die Spielsachen sollen sowohl 
Mädchen wie Knaben Freude 
machen. 

 
Diakon Ueli Winterhalter 

052 386 38 42 
www.weihnachtspaeckli.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annahme der Päckli: 
Sonntag, 12. und 19. November 2017 nach dem Gottesdienst 
im Kirchgemeindehaus Bauma und in der Kirche Sternenberg 

Dienstag bis Donnerstag, 21. bis 23. November 2017 
jeweils 18.00 - 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Bauma 
 

 
 Aktion Weihnachtspäckli 2017.

Fernab der herausgeputzten Zentren gehören Armut und 
Hoffnungslosigkeit in weiten Teilen Osteuropas auch heu-
te noch zur täglichen Erfahrung vieler Menschen. Betagte, 
Behinderte, kinderreiche Familien und Heimkinder sind 
immer wieder auf Unterstützung angewiesen. Ein uner-
wartetes Weihnachtspäckli vermag die schwierige Situati-
on zwar nicht grundlegend zu verändern, aber es bereitet 
Gross und Klein viel Freude und ist Ausdruck der Verbun-
denheit der Christen aus Westeuropa. Die Reformierte 
Kirche Bauma-Sternenberg beteiligt sich deshalb auch in 
diesem Jahr an der «Aktion Weihnachtspäckli», einem ge-
meinsamen Projekt von 4 christlichen Hilfswerken (Christ-
liche Ostmission, AVC-Hilfswerk, HMK-Hilfswerk, Licht im 
Osten). Die genauen Informationen zur diesjährigen Päckli-
aktion entnehmen Sie bitte dem Inserat in dieser Ausgabe 
oder einem der Flyer, die in vielen Geschäften in unserer 
Gemeinde aufliegen. Helfen auch Sie mit, ein Zeichen der 
Liebe und der Hoffnung zu setzen. Wir freuen uns, wenn 
möglichst viele Menschen aus unserem Dorf diese Samm-
lung unterstützen.

 Reformierte Kirche Bauma-Sternenberg
 Diakon Ueli Winterhalter

Impressum:
Auflage: 2'500 Exemplare
Herausgeber, Layout und Druck: 
Baumerziitig | Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster
Telefon 075 409 11 11 | www.baumerziitig.ch
inserate@baumerziitig.ch | redaktion@baumerziitig.ch
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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 Agenda
Basteltag
RegiChile

11. November 2017
9.30 bis 15.30 Uhr

Kindergottesdienst
Reformierte Kirche

11. November 2017
17.30 Uhr

Midnight Bauma
Turnhalle Sekundarschulhaus

11. November 2017
20.30 bis 23.30 Uhr

Besuchsmorgen
Schule Bauma

13. + 14. Nov. 2017
9.00 bis 11.00 Uhr

Begegnungscafé
Werchstatt Bauma

13. November 2017
14.00 bis 17.00 Uhr

Kehrichtsammlung 15. November 2017

Konditionstraining mit Kinderhort 
Nathalie Meyer, 076 449 90 17

15. November 2017 
9.00 bis 10.00 Uhr

TV Bauma im WK (Chränzli)
Mehrzweckhalle Altlandenberg

18. November 2017
20.00 Uhr

Midnight Bauma
Turnhalle Sekundarschulhaus

18. November 2017
20.30 bis 23.30 Uhr

TV Bauma im WK (Chränzli)
Mehrzweckhalle Altlandenberg

19. November 2017
14.00 Uhr

Begegnungscafé
Werchstatt Bauma

20. November 2017
14.00 bis 17.00 Uhr

Kehrichtsammlung 22. November 2017

Konditionstraining mit Kinderhort 
Nathalie Meyer, 076 449 90 17

22. November 2017 
9.00 bis 10.00 Uhr

Chronikarchiv geöffnet
Gemeindehaus Bauma

25. November 2017
9.30 bis 11.30 Uhr

Kranzwerkstatt
RegiChile

25. November 2017

TV Bauma im WK (Chränzli)
Mehrzweckhalle Altlandenberg

25. November 2017
20.00 Uhr

Begegnungscafé
Werchstatt Bauma

27. November 2017
14.00 bis 17.00 Uhr

Chranzen
Gemeinnütziger Frauenverein

28. / 29. November 
2017

Kehrichtsammlung 29. November 2017

Grüngutabfuhr 1. Dezember 2017

Weihnachtsmärt
Gemeinnütziger Frauenverein

 2. Dezember 2017

Midnight Bauma
Turnhalle Sekundarschulhaus

2. Dezember 2017
20.30 bis 23.30 Uhr

Mittagstisch
Gemeinnütziger Frauenverein

 4. Dezember 2017

Begegnungscafé
Werchstatt Bauma

4. Dezember 2017
14.00 bis 17.00 Uhr

Kirchgemeindeversammlung
Katholische Kirche

 4. Dezember 2017

BERGRESTAURANT SUNEHOF
ob Bauma

METZGETE
Freitag bis Sonntag 10. bis 12. November 2017 
Voranmeldung erwünscht. Telefon 044 939 12 79

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Spörri und Team.

Montag bis Mittwoch geschlossen

BASTELTAG

Diesen Samstag, 11. November ist: 

Alle Kinder und Eltern sind herzlich eingeladen
von 9.30 bis 15.30 Uhr
In der Regichile im Zentrum Grosswis in Bauma.
Es können tolle Weihnachtsgeschenke gebastelt werden.
Das Bastelmaterial wird zu Selbstkosten verkauft.
In der Cafeteria gibt es zur Stärkung Suppe mit Würstli.

Mein Bauma.
Sie haben die Wahl!

Entweder: Wir kommen zu Ihnen,  
führen ein Gespräch und machen  
ein Foto. 

Oder: Sie füllen einfach das Interview- 
Formular auf unserer Website aus 
und laden ein Foto von sich hoch.

Auf jeden Fall: Sie werden Ihr Interview 
vor der Publikation noch gegenlesen 
und Ihr Einverständnis geben.

www.baumerziitig.ch/mein-bauma

Gesucht: zuverlässige 

Person für Treppenhausreinigung 
in Bauma. 1 x pro Woche. Natel 078 685 90 46


